
BA Steglitz-Zehlendorf 25.08.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 
 
 

Vorlage 

zur Beschlussfassung 

für die Bezirksamtssitzung am 07.09.2021 

 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 1126/V vom 16.09.2020 

Zebrastreifen Straße Am Rohrgarten/Einmündung 
Lissabonallee 
 
Drucksachen-Nr. 1803/V 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, der Bezirksverordnetenver-
sammlung die beigefügte Vorlage zur Kenntnis zu geben. 

 

4. Begründung: Auf die beigefügte Vorlage zur Kenntnisnahme für die Be-
zirksverordnetenversammlung wird verwiesen. 

 

5. Rechtsgrundlagen: § 36 Abs. 2 Buchst. b) und e) BezVG 

 

6. Finanzielle Auswirkungen: Keine 

 

7. Auswirkungen auf eine  
nachhaltige Entwicklung: 

Keine 
 
 

8. Veröffentlichung (BVV-BNr: 471/V): ja 
 

9. An der Vorlage hat mitgewirkt: ./. 

 

 

 

Maren Schellenberg  
Bezirksstadträtin  
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Abt. Immobilien, Umwelt und Tiefbau 07.09.2021 
ImUmTief Dez App. 7000 
 
 

Vorlage 
zur Kenntnisnahme 

für die Bezirksverordnetenversammlung 
 
 

1. Gegenstand der Vorlage: BVV-Beschluss-Nr. 1126/V vom 16.09.2020 

Zebrastreifen Straße Am Rohrgarten/Einmündung 
Lissabonallee 
 
Drucksachen-Nr. 1803/V 

 

2. Berichterstatter: Bezirksstadträtin Maren Schellenberg 

 

3. Die Bezirksverordnetenversammlung hat am 16.09.2020 den folgenden Beschluss gefasst: 

„Das Bezirksamt wird gebeten, sich bei den zuständigen Stellen dafür einzusetzen, dass der Fuß-
gängerüberweg über die kleine Verkehrsinsel in der Straße Am Rohrgarten/Einmündung Lissa-
bonallee durch einen Zebrastreifen gesichert oder eine vergleichbar gute Lösung gefunden wird.“ 
 
Hierzu wird berichtet:  
 
Das Bezirksamt hat das Beschlussanliegen umfangreich geprüft. Es liegen keine Auffälligkeiten 
hinsichtlich des Unfallgeschehens bzw. von Geschwindigkeitsübertretungen vor. Die Anordnung 
eines Fußgängerüberweges in einem Bereich, in dem zudem als zulässige Höchstgeschwindigkeit 
30 km/h angeordnet sind, ist nicht geboten. 
 
Ein Umbau der Mittelinsel und der Einmündung scheidet aus Gründen der Befahrung durch Ver- 
und Entsorgungsfahrzeuge und den entsprechenden Schleppkurven aus. 
 
Nach Abwägung aller Aspekte kommt das Bezirksamt zu dem Schluss, dass keine weiteren Maß-
nahmen erforderlich sind. 
 
 

Es wird gebeten, den Beschluss damit als erledigt zu betrachten. 

 

 

 

Cerstin Richter-Kotowski      Maren Schellenberg 
Bezirksbürgermeisterin      Bezirksstadträtin 
 
 


